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Vorwort 

Die vorliegende Abhandlung wurde von der Juristischen Fakultät der 
Ludwig-Maximilians-Universität München im Wintersemester 1995/96 als 
Dissertation angenommen. Den Text habe ich für den Druck noch einmal 
aktualisiert, so daß Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur bis März 
1997 berücksichtigt sind. 

Damit gelangt ein Projekt zum Abschluß, dessen Anfange bis 1987 zurück-
reichen. Es zu verwirklichen, war nur schrittweise möglich. Mutterschaft, 
Referendardienst und berufliche Orientierung setzten zwischendurch andere 
Prioritäten. Freilich bot jeder Wiederbeginn zugleich die Chance, das bis dahin 
Geschriebene aus kritischem Abstand neu zu wägen. So ist die Arbeit, wenn 
ich zurückblicke, an ihren Unterbrechungen doch andererseits gereift. 

Schritt für Schritt wuchs sie überdies in jene Thematik hinein, die heute all-
gemein durch den Begriff der strafprozessualen Absprache, der strafprozessua-
len Verständigung umrissen wird. 1987 war die Diskussion um den "Handel 
mit der Gerechtigkeit" gerade erst in Gang gekommen; zum 58. Deutschen 
Juristentag erreichte sie 1990 einen vorläufigen Höhepunkt. Sie dauert weiter 
an. Befriedigende Lösungen sind nicht in Sicht, zum Teil wohl deshalb, weil 
manche - nach wie vor - die Augen schon vor dem Problem verschließen. 

Wer den Verzicht auf Strafverfolgungsentschädigung zu untersuchen hatte, 
konnte sich aus dem Pro und Contra jener Debatte nicht einfach heraushalten. 
Denn meistens erklärt der Beschuldigte den Verzicht als Vorausleistung dafür, 
daß Staatsanwaltschaft oder Gericht sein Strafverfahren beenden. Das führt 
geradewegs in die Absprachen-Problematik hinein. Die Frage, ob der Verzicht 
zulässig und wirksam ist, stellt sich mehrfach, je nach der prozessualen Situa-
tion, in der er vorgenommen wird. 

Allen, die Anteil am Entstehen und Werden dieses Buches haben, gilt mein 
herzlicher Dank. Einige möchte ich besonders erwähnen: 

Auf das Thema hat mich Dr. Dieter Meyer, Richter am Landgericht 
Flensburg, aufmerksam gemacht. 

Professor Dr. Bemd Schünemann war aufgeschlossen genug, sich von dem 
so geweckten Interesse anstecken zu lassen. Von Mannheim, von Freiburg, von 
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München aus hat er die Dissertation über all die Jahre betreut. Das ist mit 
großer Geduld, ohne jedes Drängeln geschehen. Aus den Anregungen, die er 
mir gab, habe ich viel lernen können. Besonders aber hat mein Doktorvater 
mich ermutigt, meine Untersuchung als einen Beitrag in die Diskussion über 
strafprozessuale Absprachen einzubringen. 

Die Justizverwaltungen von Hamburg und Schleswig-Holstein verfügten 
über statistisches Material zum Verzicht, das sie mir freundlicherweise bereit-
gestellt haben. Einer rechtstatsächlichen Befragung, die ich 1988/89 durch-
führte, leistete der Deutsche Anwaltsverein technische Hilfe. Alle, die sich 
damals mit ihren Rückäußerungen an der Umfrage beteiligten, haben mir 
wichtige Erkenntnisse zur Praxis des Verzichts vermittelt. 

Professor Dr. Claus Roxin erstattete den Zweitbericht über die Dissertation. 
Daß er dem Auftrag der Fakultät schon innerhalb weniger Tage nachkam, 
sicherte mir den erhofften raschen Termin zum Rigorosum. 

Die Fakultät hat die Dissertation mit dem Preis der Walburga-Riedl-Stiftung 
ausgezeichnet. Gleichermaßen freue ich mich, daß die Arbeit in die Reihe der 
Strafrechtlichen Abhandlungen aufgenommen wurde. Die Druckvorlage fer-
tigte mein Mann, der mir schon zuvor etliche technische Mühen abgenommen 
hat. 

Gerne ergreife ich hier zugleich die Gelegenheit, denen Dank zu sagen, die 
mich mit sorgender Liebe auf den Lebensweg gebracht haben: meinen Eltern, 
Heinz und Ingrid Haustein, auch meiner Großmutter, Margareta Löffler. Ich 
gehörte zu den ersten Kindern der Siedlung Cäciliengroden, denen der Weg 
zur Universität eröffnet wurde. 

Die Hauptlast dieser Arbeit hatten, außer mir selbst, mein Mann und unser 
kleiner Sohn zu tragen. Wieviel Hürden, tote Punkte, Schüttelstrecken mögen 
es gewesen sein, über die sie mir hinweggeholfen haben, jeder auf seine 
Weise? So will ich auch das Gelingen mit ihnen teilen und ihnen die Abhand-
lung widmen. 

Bonn, im März 1997 Sabine Friehe 
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Erster Teil 
Einführung in die Problematik 

1. Kapitel 
Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen -

Anwendungsbereich, gesetzliche Grundlagen, 
Hintergrund 

Wo immer Menschen entscheiden oder urteilen, geschieht dies auf die 
Gefahr, daß Fehl-Entscheidungen und Fehl-Urteile unterlaufen können. Des-
halb nimmt eine Gesellschaft, die ihr gedeihliches Zusammenleben durch den 
Einsatz des Strafrechts sichert, von vornherein in Kauf, daß Maßnahmen der 
Strafverfolgung gelegentlich auch denjenigen treffen, der zu Unrecht im Ver-
dacht steht, Strafe verwirkt zu haben. Welche Verantwortung hieraus erwächst, 
wird nach den Erfahrungen der Geschichtel erst dort gesehen, wo die Entwick-
lung des Rechts- und Wertedenkens bereits einen gewissen, fortschrittlicheren 
Stand erreicht hat. Kaum jemals greift die im Staat organisierte Gesellschaft 
einschneidender in den Lebensablauf ihrer einzelnen Mitglieder ein, als wenn 
sie Strafe verhängt; daß aber unberechtigte Strafverfolgung nach einer Wieder-
gutmachung verlange, hat erst die Aufklärung zu einem zwingenden Gebot der 
Gerechtigkeit erkläre. Von da an brauchte es nochmals einige Zeit, bis auch 

1 Zum geschichtlichen Prozeß, wie die Forderung nach Strafverfolgungsentschädi-
gung sich entwickelt hat, vgl. eingehender: Brandis, S. 113; Fischli, ZSR 79 (1960) II, 
263a, 274a - 277a; Linckelmann, S. 4 - 9; Pieper, S. 7 f.; Schätzler, Einl. Rn. 1 - 13. 

2 In Frankreich trat Voltaire (1694 - 1778) ffir den Entschädigungsgedanken ein. Im 
Fall Calas erwirkte er, daß der König die Hinterbliebenen des unschuldig Hingerichte-
ten entschädigte. Siehe Hertz, S. 216 - 218 (Fall Calas), S. 320 (Fall Sirvens). 

In England verfocht Bentham (1748 - 1832) den Entschädigungsgedanken. 
Berühmt wurde sein Ausspruch, es sei ein Umsturz der sozialen Ordnung, dem Opfer 
eines Justizirrtums angemessene Entschädigung zu versagen: "Principles of penallaw" 
(1811), Teil I, Kap. XVIII; Bd. I, S. 388, der von Bowring bearb. Ausgabe von 
Benthams gesammelten Werken. Siehe auch "An introduction to the principles of 
morals and legislation" (1789), Kap. XV, Nr. 25, S. 184. 
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die Gesetzgebung den Gedanken der Strafverfolgungsentschädigung aufgriff. 
Was die deutschen Staaten betrifft3, geschah dies 1864 in Baden4, 1868 in 
Württembergs. Eine einheitliche, für das gesamte Deutsche Reich maßgebliche 
Regelung gelang schließlich in den Jahren 18986 und 1904'. Heute ist in 
Deutschland das 1971 erlassene Gesetz über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen (StrEG)8 einschlägig. 

In Preußen ordnete Friedrich der Große 1776 an, daß Personen, die in strafrecht-
liche Untersuchung geraten seien, bei nachgewiesener Unschuld "wegen allen erlitte-
nen Ungemachs schadlos gestellt werden" müßten: Art. 7 der Neuen Verordnung um 
die Processe zu verkürzen vom 15. Januar 1776, Novum Corpus Constitutionum 
Prussico-Brandenburgensium praecipue Marchicarum, Bd. VI, Berlin 1781, Sp. 17, 
19 f. 

1781 veranstaltete die Akademie der Künste und Wissenschaften in Chälons-sur-
Marne ein Preisausschreiben, wie dem unschuldig Verurteilten die Entschädigung, 
welche ihm "nach natürlichem Rechte gebühre", am besten bewirkt werden könne. Die 
preisgekrönten Schriften empfahlen Geldentschädigung, Steuerbefreiung, Anstellung 
im Staatsdienst, Lehrgeld für die Söhne, pachtweise Überlassung staatlicher Domänen; 
Brandis, S. 2 f.; Pieper, S. 8. 

1786 bestimmte das Kriminalgesetzbuch der Toskana, daß für Strafhaft, Unter-
suchungshaft und andere Strafverfolgungsmaßnahmen Entschädigung zu gewähren sei; 
Brandis, S. 3; Linckelmann, S. 6; Pieper, S. 8. 

3 Welche praktische Bedeutung die preußische Verordnung von 1776 erlangte, ist 
ungewiß; Linckelmann, S. 5. 

4 Schätz1er, Eint. Rn. 4. 
5 Art. 484 Abs. 2 der Strafprozeßordnung von 1868; Regbl. für das Königreich 

Württemberg 1868, No. 18, 140b. 
6 Gesetz, betreffend die Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren frei-

gesprochenen Personen, RGBl. 1898,345 f. 
7 Gesetz, betreffend die Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft, 

RGBl. 1904,321 - 324. 
8BGBl. I 1971, 157 - 160. Zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Bereinigung 

von SED-Unrecht (1. SED-UnBerG) vom 29. Oktober 1992; BGBl. I S. 1814. 



1. Kap.: Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 

A. Das Gesetz über die Entschädigung fiir 
Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) 
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Die grundlegenden Bestimmungen über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen sind in § I StrEG sowie in § 2 Abs. I StrEG enthalten. Dort 
werden die Voraussetzungen für eine Entschädigung wie folgt festgelegt: 

§ 1 
Entschädigung für Urteilsfolgen 

(1) Wer durch eine strafgerichtliche Verurteilung einen Schaden erlitten hat, wird aus 
der Staatskasse entschädigt, soweit die Verurteilung im Wiederaufnahmeverfahren 
oder sonst, nachdem sie rechtskräftig geworden ist, in einem Strafverfahren fortfällt 
oder gemildert wird. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ohne Verurteilung eine Maßregel der Besserung 
und Sicherung oder eine Nebenfolge angeordnet worden ist. 

§2 
Entschädigung für andere Strafverfolgungsmaßnahmen 

(1) Wer durch den Vollzug der Untersuchungshaft oder einer anderen Strafverfol-
gungsmaßnahme einen Schaden erlitten hat, wird aus der Staatskasse entschädigt, 
soweit er freigesprochen oder das Verfahren gegen ihn eingestellt wird oder soweit das 
Gericht die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen ihn ablehnt. 

(2) ..... 

Was als andere Strafverfolgungsmaßnahme i.S.v. § 2 Abs. I StrEG zu ver-
stehen ist, führt § 2 Abs. 2 StrEG abschließend auf. So nennt § 2 Abs. 2 Nr. 2 
StrEG die vorläufige Festnahme nach § 127 Abs. 2 StPO; die Beschlagnahme 
wird in § 2 Abs. 2 Nr. 4 StrEG erfaßt, die vorläufige Entziehung der Fahr-
erlaubnis in § 2 Abs. 2 Nr. 5 StrEG. 

Bedeutsam ist die in den §§ I, 2 StrEG angelegte Unterscheidung, daß eine 
Entschädigung einerseits für Urteilsfolgen, desweiteren aber auch für vorläu-

9D. Meyer, Vorbem. vor §§ 1- 6, Rn. 3; Schätzler, § 2 Rn. 3. 
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